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24.3816 n Mo. KVF-NR. Grundversorgungsauftrag und Tätigkeitsbereich der 
Post vor weiterem Um- und Abbau klären 

 

Bericht der Kommission für Verkehr und Fernmeldewesen vom 24. Oktober 2024 

 

Die Kommission für Verkehr und Fernmeldewesen des Ständerates hat an ihrer Sitzung vom 24. 
Oktober 2024 die Motion geprüft, welche die Kommission für Verkehr und Fernmeldewesen des 
Nationalrates am 1. Juli 2024 eingereicht und der Nationalrat am 10. September 2024 angenommen 
hat. 
 
Mit der Motion soll der Bundesrat beauftragt werden, bis zum Abschluss einer Revision des 
Postgesetzes auf Anpassungen der Postverordnung zu verzichten und die Post mit geeigneten 
Mitteln zu verpflichten, Pläne zum Verzicht auf die Zustellung in Kleinsiedlungen, zur Schliessung 
von Poststellen oder zur Reduktion der Pünktlichkeit von Paketen und Briefen zu sistieren. 
 

Antrag der Kommission 

Die Kommission beantragt mit 9 zu 2 Stimmen bei 1 Enthaltung, die Motion abzulehnen. Eine 
Minderheit der Kommission (Juillard, Hurni) beantragt, die Motion anzunehmen. 
 
Berichterstattung: Engler 
 
 

 Im Namen der Kommission 
 Die Präsidentin: 

 Marianne Maret 
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1 Text und Begründung 

1.1 Text 

Der Bundesrat legt dem Parlament eine Revision des Postgesetzes vor, um den 
Grundversorgungsauftrag und den Tätigkeitsbereich der Post zu definieren. Das Parlament hat 
damit auch die Möglichkeit zu prüfen, welche Vorgaben auf Gesetzesstufe und welche auf 
Verordnungsstufe geregelt werden sollen. Bis zum Abschluss einer Revision des Postgesetzes 
verzichtet der Bundesrat auf Anpassungen der Postverordnung und setzt bei der Post mit 
geeigneten Mitteln durch, dass Pläne zum Verzicht auf die Zustellung in Kleinsiedlungen, zur 
Schliessung von Poststellen oder zur Reduktion der Pünktlichkeit von Paketen und Briefen sistiert 
werden. 
  
Eine Minderheit der Kommission (Cottier, Farinelli, Giezendanner, Hurter Thomas, Imark, Kutter, 
Schaffner, Schnyder) beantragt, die Motion abzulehnen.  
 
 

1.2 Begründung 

Sowohl die Post als auch der Bundesrat haben im Juni 2024 zahlreiche Anpassungen bei der 
Versorgung mit Postdiensten und in den Tätigkeitsbereichen der Post angekündigt. Viele dieser 
Änderungen basieren auf Vorgaben, die im Rahmen der strategischen Ziele oder in Verordnungen 
geregelt sind. Dabei zeigt sich, dass die gesetzlichen Grundlagen zu viel Spielraum lassen. 
  
Das Vertrauen der Bevölkerung in eine gleichwertige Versorgung mit öffentlichen Dienstleistungen 
unabhängig vom Wohnort ist ein zentrales Element des Zusammenhalts in der Schweiz. Die 
Diskussion, wie weit ein Umbau der Post gehen kann, ohne diesen zu gefährden, muss vom 
Gesetzgeber geführt werden. Beispielsweise drohen zehntausende von Haushalten von der Paket- 
und Briefzustellung abgeschnitten zu werden. Dies ist nicht nur in der Zahl, sondern auch prinzipiell 
ein gravierender Kurswechsel. 
  
Da eine vorzeitige Umsetzung im Rahmen von Strategie und Verordnung die politische Diskussion 
überlagern und unumkehrbar machen würde, ist damit zuzuwarten. 
 
 

2 Stellungnahme des Bundesrates vom 21. August 2024 

Der Bundesrat strebt eine Modernisierung der Grundversorgung mit Post- und 
Zahlungsverkehrsdiensten an. Die Digitalisierung hat die Bedürfnisse von Bevölkerung und 
Unternehmen stark verändert. In den letzten zwanzig Jahren hat sich die Briefmenge fast halbiert 
und die Bareinzahlungen am Schalter sind um drei Viertel zurückgegangen. Bis 2030 rechnet die 
Post mit einem weiteren Rückgang um rund 30 % bei den Briefen und 80 % bei den 
Bareinzahlungen. Die geltende Postgesetzgebung trägt dieser Entwicklung zu wenig Rechnung. Das 
Postgesetz soll daher mit Zeithorizont 2030 angepasst werden. Am 14. Juni 2024 hat der Bundesrat 
dementsprechend das UVEK beauftragt, ihm bis im Juni 2025 die Eckwerte für eine Revision des 
Postgesetzes zu unterbreiten. Ziel der Revision ist eine zeitgemässe Weiterentwicklung der 
Grundversorgung und deren nachhaltige Finanzierung. Der Bundesrat wird zu gegebener Zeit eine 
entsprechende Botschaft samt Gesetzesentwurf verabschieden. 
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Das Parlament und die Öffentlichkeit sollen die Diskussion nicht unter Zeitdruck führen müssen. 
Dies setzt voraus, dass die Finanzierung der Grundversorgung mindestens bis 2030 sichergestellt 
ist. Infolge des Rückgangs der Briefmenge verliert das Monopol für Briefe bis 50 g an Wert. Dies 
erschwert es der Post zunehmend, die Grundversorgung aus eigener Kraft zu erbringen. Deshalb 
hat der Bundesrat gleichzeitig eine vorgezogene Revision der Postverordnung beschlossen. Diese 
sieht sowohl die Erweiterung der Grundversorgung um den Zugang zum elektronischen 
Zahlungsverkehr und den digitalen Brief als auch eine einheitliche Laufzeitvorgabe von 90 % für 
Briefe und Pakete sowie die Rückkehr zur Hauszustellung in alle ganzjährig bewohnten Siedlungen 
vor. Die regulatorischen Anpassungen sollen ab 2026 in Kraft treten und der Post die Möglichkeit 
eröffnen, ihre Dienstleistungen ohne negative Auswirkungen für die überwiegende Mehrheit der 
Bevölkerung effizienter zu erbringen. 
  
Sollte der Erstrat die Motion annehmen, behält sich der Bundesrat vor, im Zweitrat eine Abänderung 
der Motion zu beantragen, die eine Aufnahme des digitalen Briefes in die Grundversorgung auf dem 
Verordnungsweg nicht verhindert. 
 
 
Der Bundesrat beantragt die Ablehnung der Motion. 
 

3 Verhandlungen und Beschluss des Erstrates 

Der Nationalrat hat die Motion am 10. September 2024 mit 113 zu 60 Stimmen bei 18 Enthaltungen 
angenommen. 
 

4 Erwägungen der Kommission 

Auch die Kommissionsmehrheit stimmt dem Grundanliegen der Motion zu, dass eine starke 
postalische Grundversorgung für den nationalen Zusammenhalt wichtig ist. Sie ist jedoch der 
Ansicht, dass das in der Motion geforderte De-facto-Moratorium in einem derart dynamischen 
Umfeld kontraproduktiv wäre, da es die Entwicklung der Post bremsen würde. Sie erachtet gewisse 
Massnahmen zur Effizienzsteigerung bereits vor der politischen Debatte über die Zukunft der 
Grundversorgung als notwendig, um die Eigenfinanzierung der Post weiterhin gewährleisten zu 
können. Sie beantragt daher die Ablehnung der Motion.  
 
Eine Minderheit hingegen beantragt die Annahme der Motion. Sie geht mit ihrer 
Schwesterkommission darin einig, dass die Diskussion, wie weit ein Umbau der Post gehen kann, 
ohne die Grundversorgung zu gefährden, vom Gesetzgeber geführt werden soll, bevor allfällige 
Änderungen auf Verordnungsstufe umgesetzt werden. 
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